Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V.
Nicolaiplatz 12

Mieterverein 14770 Brandenburg - Tel. 03381/22 40 69, Fax: 03381/79 35 32

Beitrittserklarung zum RSV

Brandenburg

Hiermit erklare ich meinen Beitritt zum Gruppenvertrag Uber Mietrechtsschutz zwischen der
Hamburg-Mannheimer RSV-AG und dem Mieterverein Brandenburg und erkenne die Bedingungen
der Gruppenrechtsschutzversicherung (RSV)*2? an, die mir bekannt sind. (Merkblatt zur
Rechtsschutzversicherung habe ich bekommen)

Name:* Name (Ehe-)Partner:
Vorname:* Vorname (Ehe-)Partner:
Geb. Datum:* Geb. Datum (Ehe-)Partner:
Beruf: Beruf (Ehe-)Partner:
Anschrift - PLZ:* Ort:*

StraBe:* Hausnr.*/Wohn.nr.:
Telefon privat: Telefon dienstl.:

E-Mail: Internet-Adresse:

eventuell bestehende
Mietrechtsschutzversicherung bei:

Ich war bereits Mitglied im
Mieterverein

Ort?
Vermieter: StraBe, Nr.
Telefonnr.: PLZ, Ort

Woher habe(n) ich (wir) von der
Moglichkeit des Versicherungs-
schutzes erfahren?

Ich erméachtige den Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V. widerruflich, Beitréage
und Gebuhren bei Falligkeit zu Lasten meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen:

Kreditinstitut: *

Bankleitzahl:* KontoNr.*

Datum:* Unterschrift:* Unterschrift (Ehe-)Partner

* Diese Felder missen unbedingt ausgefillt werden.

*1 f(illt der Verein aus
[ e [ [ e



Administrator
Notiz
Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit der Tab-Taste werden Sie durch die einzelnen Formularfelder geführt.

Sie können über die Button "Drucken" das Dokument ausdrucken und an uns unterschrieben zurücksenden per Fax oder per Post.

Über den Button"Senden" können Sie das Dokument direkt an den Mieterverein versenden.
Über den Button "Löschen" wird nur der Inhalt der einzelnen Felder gelöscht.

Die gekennzeichnet Textstellen (blau) können Sie noch einmal die Bedingungen der Satzung bzw.  das Merkblatt zur Rechtsschutzversicherung nachlesen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MVB



Mieterverein Brandenburg und Umgebung e.V.
Nicolaiplatz 12
14770 Brandenburg - Tel. 03381/22 40 69, Fax: 03381/79 35 32

Gruppen-Mietrechtsschutzversicherung

GemalR § 7 des Rechtsberatungsgesetzes ist Mietervereinen nur die aul3ergerichtliche Vertre-
tung der rechtlichen Interessen lhrer Mitglieder gestattet.

Damit Sie auch dann noch sagen kdnnen:
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt 1!l

wenn lhr Vermieter mit Klage droht oder Sie selbst nur mit Hilfe des Gerichts zu IThrem Recht
kommen, bietet lhnen der MVB seit 01.01.2001 die Mdéglichkeit einer Gruppenrechtsschutz-
versicherung beizutreten.

Fur einen Beitrag von 22 Euro im Jahr Ubernimmt diese nach Ablauf einer dreimonatigen Warte-
zeit, alle Kosten einer gerichtlichen Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen als Mieter,
Untermieter oder Nutzungsberechtigter bis zu einer H6he von 250.000,00 Euro bei einer Selbst-
beteiligung von 100 Euro.

Der Beitritt kann jeweils zum Beginn eines Quartals erklart werden.

Merkblatt zur Rechtsschutz-Versicherung

Als Mitglied unseres Mietervereins haben Sie Anspruch auf kostenlose Rechtsberatung in allen
Mietrechtsfragen. Darlber hinaus kdnnen Sie gegen Gebuhr weitere Leistungen in Anspruch
nehmen, so z. B. die aul3ergerichtliche Vertretung (Rechtsbesorgung). Entsprechend 8 7 Rechts-
beratungsgesetz ist es Mietervereinen jedoch nicht erlaubt seine Mitglieder auch gerichtlich zu
vertreten.

Deshalb bietet IThnen der MVB die Mdéglichkeit des Beitrittes zu einer Gruppenmiet-
rechtsschutzversicherung.

Als Mitglied unseres Vereins sind Sie also nicht automatisch versichert !!!

Sollten Sie noch nicht rechtsschutzversichert sein, kdnnen Sie jederzeit Ihren Beitritt schrift-
lich gegenuber dem Verein bzw. dem Versicherer erklaren. Bitte beachten Sie, dass die Bei-
tragszahlung ausschliel3lich per Bankeinzug erfolgt. Vertreter des Vereins bzw. des Versiche-
rers kassieren grundsatzlich keine Beitrage in bar oder per Scheck.

8 1 Grundlagen des Vertrages
Im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung tbernimmt die Versicherung im Rahmen der
vertraglichen Vereinbarungen und der Allgemeinen Bedingungen fur die Rechtschutzver-
sicherung und dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Gerichtskosten und gesetzliche Hono-
rare der Anwaélte, unter Berucksichtigung einer Selbstbeteiligung von 100 Euro. Unserer Versi-
cherer ist die

ARAG Allgemeine Rechtschutzversicherungs-AG (nachstehend ARAG genannt)
Die Kostenlibernahme erfolgt unter den nachstehend (auszugsweise) erlauteten Bedingungen:

8 2 Versicherter Personenkreis
1. Vertragspartner der Rechtschutzversicherung ist der Mieterverein aufgrund eines
Gruppenversicherungsvertrages. Mit Zahlung des Beitrages von 22 Euro jahrlich inkl.
Versicherungssteuer sind Sie versichert.

2. Versichert ist das Vereinsmitglied, wenn es den Mietvertrag selbst (mit)unterzeichnet hat.
Weitere Unterzeichner des Mietvertrages sind ohne Pramienaufschlag ebenfalls versichert.
Lediglich die vom eigenen Rechtsanwalt berechnete Erh6hungsgebihr geméal 8 6 BRAGO
(®/,, Gebuhr je zusatzlichen Auftraggeber) ist nicht versichert (Ausnahme: der Ehe- oder
Lebenspartner wird mitverklagt).





8 3 Leistungen der Rechtschutz-Versicherung
Umfang des Versicherungsschutzes
1. Versichert ist die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen unserer Mitglieder aus
Miet- und Pachtverhéltnissen in lhrer Eigenschaft als Mieter, Untermieter oder dinglich
Nutzungsberechtigter. Hierunter fallen nicht z. B. Streitigkeiten zwischen Wohnungs-
nachbarn oder mit Verwaltungsbehdérden, etwa wegen Wohngeldes o. a..

2. Der Versicherungsschutz gilt nur fur die selbst bewohnte Wohnung. Eine Garage ist nur
dann ohne Pramienaufschlag mitversichert, wenn sie im Wohnungsmietvertrag miterfasst
ist, also regelméagig nicht, wenn ein seperater Garagenmietvertrag abgeschlossen wurde.
Zweitwohnungen, Ferienwohnungen (Datschen), zusatzlich gemietete Garagen, PKW-
Einstellplatze u. &. sind nur dann versichert, wenn sie der Rechtschutz-Versicherung zu-
satzlich gemeldet worden sind, diese die Aufnahme in den Versicherungsschutz bestatigt
hat und eine entsprechende Préamie gezahlt wird.

Die Nutzung der vorgenannten Objekte muss auf einer schuldrechtlichen Vereinbarung
beruhen. Dingliche Nutzungsrechte (z. B. Niel3brauch, Dienstbarkeiten etc.) und Anspriiche,
die auf den Erwerb eines dinglichen Rechtes gerichtet sind, fallen nicht unter den Versiche-
rungsschutz. Dies gilt auch fur Anspriche aufgrund von Investitionen der Mieter, welche
vor Versicherungsbeginn fur das Nutzungsobjekt aufgewendet wurden, entstanden sind
oder noch entstehen.

Nicht versichert sind selbstbewohnte Wohneinheiten, die zum Teil gewerblich genutzt
werden und ganz oder teilweise vermietete Wohneinheiten. Eine etwaige Versicherung
solcher Objekte bleibt gesonderter vertraglicher Vereinbarung tberlassen.

3. Der Versicherungsschutz erstreckt sich nur auf Wohneinheiten und andere versicherbare
Objekte in der Bundesrepublik Deutschland.

4. Fur jeden Versicherungsfall iUbernimmt die ARAG bis zu 250.000,-Euro.

8 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes / Wartezeit
1. Der Versicherungsschutz beginnt mit der Annahme der Meldung des Mietervereins zu
Beginn eines jeden Quartals durch die ARAG. Eintritte sind daher nur quartalsweile mdg-
lich. Austritte sind nur zur Hauptfalligkeit maglich.

2. Gemé&lR ARAG-ARB beginnt mit diesem Datum eine dreimonatige Wartezeit. Innerhalb
dieser Wartezeit eingetretene Versicherungsfalle sind nicht versichert. Fur Mitglieder, die
bereits anderweitig versichert waren und sich unmittelbar im Anschluss hieran bei der
ARAG versichern, entféllt die Wartezeit.

3. Der Versicherungsfall tritt nicht erst ein, wenn der gerichtliche Rechtsstreit beginnt! Er gilt
in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem der Versicherte, der Gegner oder ein Dritter
begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu
verstof3en.

Allgemein gesprochen bedeutet dies, dass der Versicherungsfall bereits ausgeldst wird
durch ein Ereignis, welches nach allgemeiner Lebenserfahrung geeignet ist, den spéteren
Rechtsstreit herbeizufuhren. So kann z. B. die bloRe mundliche Ankiindigung einer Mieter-
hdéhung oder einer Kiindigung eines Mietverhaltnisses durch den Vermieter, auch wenn sie
in der Form unwirksam ist, als Schadenauslésendes Ereignis fur den spateren Prozess
angesehen werden, denn in diesem Zeitpunkt war das zu versichernde Risiko fur den
Versicherten nicht mehr ungewiss. Der Abschluss einer bloRen Zweckversicherung fur
einen schon abzusehenden Schaden soll auf diese Weise verhindert werden.

4. Mit dem Ende der Mitgliedschaft im Mieterverein erlischt auch der Versicherungsschutz.
Das gleiche gilt auch bei Tod des Vereinsmitgliedes.





8 5 Obliegenheiten
. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles hat das Mitglied unverziiglich die Beratung des MVB
wahrzunehmen. Diesem muss ernsthaft die Gelegenheit gegeben werden, durch Aufnahme
von Verhandlungen die Angelegenheit auRergerichtlich zu erledigen, also den Prozess zu
vermieden.

Das Mitglied hat zudem den Beginn einer gerichtlichen Auseinandersetzung unverzuglich
anzuzeigen. Kostenauslésende MalRhahmen (z. B. Erhebung einer Klage oder Einlegung der
Berufung) sind vorher mit der ARAG abzustimmen.

Bei Verletzung der Obliegenheiten kann der Versicherer den Kostenschutz ablehnen, sofern
dies nicht unbillig ist.

Der Antrag auf Gewahrung von Kostenschutz fur einen Versicherungsfall ist Uber den
Mieterverein zu stellen. Der Mieterverein priuft und bestatigt ggf. dem Versicherer, ob eine
vorgerichtliche Beratung stattgefunden hat, der Beitrag gezahlt wurde und die Sache
hinreichende Erfolgsaussichten hat und nicht mutwillig ist. Der Mieterverein leitet die
Unterlagen an die ARAG weiter.
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